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Regeste

Ausschaffungshaft gemäss Art. 13b ANAG | Bürgerrecht und Ausländerrecht

Erwägungen

E. 1
X.________ (geb. 1980) stammt nach eigenen Angaben aus Sierra Leone. Mit Entscheid
vom 8./13. September 2005 genehmigte das Haftgericht III Bern-Mittelland die zur
Sicherung des Vollzugs der strafrechtlichen Landesverweisung angeordnete
Ausschaffungshaft. X.________ beantragt vor Bundesgericht sinngemäss, er sei aus der
Haft zu entlassen.

E. 2
Die Eingabe ist - soweit der Beschwerdeführer sich darin überhaupt sachbezogen mit dem
angefochtenen Entscheid auseinandersetzt (vgl. Art. 108 Abs. 2 OG ; BGE 118 Ib 134 ff.) -
offensichtlich unbegründet und kann ohne Weiterungen im vereinfachten Verfahren nach
Art. 36a OG erledigt werden: Der Beschwerdeführer ist am 1. Juli 2005 durch das
Kreisgericht IV Aarwangen-Wangen der Geldwäscherei für schuldig befunden und zu einer
unbedingten Haftstrafe von 5 Monaten sowie zu 3 Jahren Landesverweisung verurteilt
worden. Diese wurde auf den 7. September 2005 für vollstreckbar erklärt. Der Vollzug
einer Landesverweisung kann mit Ausschaffungshaft sichergestellt werden, soweit die
entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind ( BGE 128 II 103 E. 1.3 S. 105 mit
Hinweisen). Dies ist hier der Fall: Der Beschwerdeführer hat im Asylverfahren
widersprüchliche Angaben zu seiner Person und zu seinem Reiseweg gemacht und sich
auch danach wiederholt geweigert, in seinen Heimatstaat zurückzukehren. Er behauptet, aus
Sierra Leone zu kommen, doch liegen Hinweise dafür vor, dass er aus Nigeria stammen
dürfte. Zudem ist er hier straffällig geworden und hat er sich bei der Papierbeschaffung
bisher unkooperativ gezeigt. Es besteht bei ihm somit Untertauchensgefahr im Sinne der
Rechtsprechung zu Art. 13b Abs. 1 lit. c ANAG (SR 142.20; in der Fassung des
Bundesgesetzes vom 19. Dezember 2003 über das Entlastungsprogramm 2003 [AS 2004 S.
1633 ff.]; BGE 130 II 377 E.3.2.2, 56 E.3.1 S. 58 f.; 128 II 241 E. 2.1 S. 243). Unter diesen
Umständen erübrigt es sich zu prüfen, ob er auch den Haftgrund von Art. 13b Abs. 1 lit. d
ANAG erfüllen würde und ob dieser rückwirkend auf einen vor seinem Inkrafttreten (am 1.
April 2004) ergangenen Nichteintretensentscheid des Bundesamts für Flüchtlinge
angewendet werden kann, wie dies der Haftrichter hier ergänzend getan hat (vgl. zu dieser
Problematik: das Urteil 2A.635/2004 vom 15. November 2004, E. 2.2 und 2.3). Es ist
vorgesehen, den Beschwerdeführer am 22. bzw. 29. September 2005 einer nigerianischen
Delegation vorzuführen, so dass zurzeit nicht gesagt werden kann, dass der Vollzug seiner
Landesverweisung rechtlich oder faktisch nicht möglich bzw. nicht mehr absehbar und die
Haft deshalb zu beenden wäre ( Art. 13c Abs. 5 lit. a ANAG ; BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit



Hinweisen). Sollten die entsprechenden Abklärungen und Bemühungen innert vernünftiger
Frist zu keinen greifbaren Resultaten führen, wäre die Situation - allenfalls auch von Amtes
wegen (vgl. BGE 124 II 1 E. 3a S. 5 f.) - neu zu prüfen. Dabei wäre auch der Frage
nachzugehen, ob und wie lange der Beschwerdeführer sich gegebenenfalls bereits zur
Sicherung seiner asylrechtlichen Wegweisung in Zürich in Ausschaffungshaft befunden
hat; diese darf insgesamt - spezifische Situationen vorbehalten - 9 Monate nicht
überschreiten (vgl. hierzu das Urteil 2A.466/2005 vom 11. August 2005, E. 3 mit weiteren
Hinweisen). Anhaltspunkte dafür, dass sich die Behörden nicht weiterhin im Rahmen ihrer
Möglichkeiten mit dem nötigen Nachdruck um die Papierbeschaffung bemühen würden,
bestehen nicht (zum Beschleunigungsgebot [ Art. 13b Abs. 3 ANAG ]: BGE 124 II 49 ff.).
Die bisher eingetretenen Verzögerungen gehen in erster Linie auf das unkooperative
Verhalten des Beschwerdeführers zurück. Dieser kann seine Haft verkürzen, indem er mit
den Behörden zusammenarbeitet; je schneller seine Papiere beschafft werden können bzw.
er diese selber besorgt, desto eher kann die Ausschaffung vollzogen werden und desto
kürzer fällt die restliche Haft aus. Soweit er erklärt, bereit zu sein, bei einer Haftentlassung
in ein anderes Land zu reisen und sich insbesondere nach Amerika zu begeben, ist nicht
ersichtlich, wie er dies ohne gültige Reisepapiere rechtmässig tun könnte. Für alles Weitere
wird auf die Ausführungen im angefochtenen Entscheid verwiesen ( Art. 36a Abs. 3 OG ).

E. 3
Dem Verfahrensausgang entsprechend würde der unterliegende Beschwerdeführer
kostenpflichtig ( Art. 156 Abs.1 OG ). Es rechtfertigt sich indessen, praxisgemäss von der
Erhebung einer Gerichtsgebühr abzusehen (vgl. Art. 154 und Art. 153a OG ; Urteil
2A.86/2001 vom 6. März 2001, E. 3). Das Regierungsstatthalteramt Aarwangen bzw. der
Ausländer- und Bürgerrechtsdienst der Kantonspolizei Bern werden ersucht, dafür besorgt
zu sein, dass der vorliegende Entscheid dem Beschwerdeführer korrekt eröffnet und
nötigenfalls verständlich gemacht wird.
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